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Das Raumplanungsgesetz und seine Bedeutung fur die
Anliegen der Landwirtschaft und die Bergregionen

Th. Maissen

Die durchgehende und umfassende Planung bildet eine Voraussetzung dafir,
dass im Interesse der Landwirtschaft im allgemeinen und der Bergregionen im
speziellen die teilrdumlich unterschiedlichen Verhaltnisse in der Raumplanung
hinreichend bericksichtigt werden. Angesprochen sind damit in erster Linie
einmal die Planungsebenen des Bundes und der Kantone/Regionen. Daneben
bedingt aber die durchgehende und umfassende Planung, dass auch im Teilbe-
reich der Landwirtschaft auf regionaler/lokaler Ebene der Schritt vom rein quanti-
tativen (Fldchendenken) zu differenzierten Nutzungsiberlegungen gemacht wird,
in denen auch boden- und allgemein agrarrechtliche Belange ihren Platz haben
mussen. Zum Schluss und zur Vervollstandigung dieser Hinweise ist in den
beiden Abbildungen der fiir das Berggebiet denkbare Ablauf des Richtplanungs-
prozesses (erganzt bis zur Stufe der Nutzungsplanung) modellhaft dargestellt.

Pour que I'aménagement du territoire — dans l'intérét de [l'agriculture et plus
spécialement des régions de montagne — puisse suffisamment tenir compte des
différentes conditions régionales et locales, il faut une planification intégrale et
approfondie. Il s’agit en premiére ligne des niveaux de planification Conféd€ération
et cantons/régions. Mais une planification intégrale et approfondie exige aussi que
dans le domaine partiel de I'agriculture, au niveau régional/local, on abandonne
une maniere de penser se fixant d'un point de vue purement quantitatif sur les
surfaces pour des réflexions plus différenciées sur ['affectation du sol incluant
notamment les problémes du droit foncier et agricole. Pour compléter ces remar-
ques, les deux figures montrent un modele pour I'établissesment d’un plan directeur
en région de montagne (complété jusqu’au niveau du plan d’affectation).

1. Ein Wort zuvor

Wenn heute die Begriffe Raumplanung

und Landwirtschaft im Zusammenhang

erwdhnt werden, drangen sich zwei

Gedanken auf:

- Was bedarf es noch der langen Rede
Uber dieses Thema, heute, 60 Jahre
nachdem Hans Bernhard in der
Bewegung der Innenkolonisation ein
eidgendssisches Siedlungsgesetz
gefordert hat mit dem Ziel der
Erhaltung einer ausreichenden Basis
fur die Selbstversorgung? Fast wére
man geneigt, aus Goethes Faust als
Maxime zu zitieren:

«Der Worte sind genug gewechselt,
Lasst mich auch endlich Taten sehnly

- In bezug auf den landwirtschaftspoli-
tischen Zielbereich der Raumplanung
ist zumindest aus der gegenwartigen
Sicht eine weitere paradoxe Situa-
tion festzustellen. Landwirtschafts-
vertreter verstehen unter dem raum-
planerischen Postulat einer zweck-
massigen Nutzung des Bodens, dass
maglichst viel, vor allem aber mog-
lichst viel des landwirtschaftlich gut
geeigneten Bodens fur die agrari-
sche Produktion erhalten werde. Nun
erzeugt aber die schweizerische
Landwirtschaft seit Jahren in einzel-
nen Produktionsbereichen  Uber-
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schusse, die mit Mitteln der offentli-
chen Hand verwertet werden mus-
sen. Die Folgerung aus dieser Situa-
tion ware doch, dass jeder m? der
landwirtschaftlichen Nutzung entzo-
gener Boden mithilft, das Problem
der Uberschiisse zu ddmpfen*.
Derart einfach sind nun aber die Zu-
sammenhange zwischen der Landwirt-
schaft und der Raumplanung freilich
nicht. Immerhin zeigen diese Uberle-
gungen, dass nicht von vornherein von
einer vollstandigen Ubereinstimmung
zwischen den Anliegen der Landwirt-
schaft und der Raumplanung ausge-
gangen werden kann. Dies mag auch
die Rechtfertigung dafur sein, dass trotz
der schon seit Jahrzehnten dauernden
Diskussionen diese Thematik aus der
aktuellen Sicht unser Interesse weiter-
hin erfordert.

* Dass diese Folgerung nicht so abwegig ist,
zeigt folgende Uberlegung:

Von 1942-1967 betrug der Kulturlandverlust
durch Uberbauung rund 100000 ha. Auf
dieser Flache konnten 3 Millionen Zentner
Milch fur den Markt produziert werden, was
den Bund jéhrlich Verwertungsverluste von
75 Millionen Franken kosten wiirde (ohne
Aufwendungen fir zusatzliches Schlacht-
vieh).

2. Anmerkungen zu den Beziehun-
gen zwischen der Raumplanung
und der Landwirtschaft in Berg-
regionen

Die Stellung der Landwirtschaft ist im
heutigen Industriestaat wie auch in der
kinftigen  Dienstleistungsgesellschaft,
nicht zuletzt wegen der notwendigen
staatlichen Eingriffe, dusserst komplex.
Die in einer Wechselbeziehung mit dem
Geschehen in anderen Wirtschafts- und
Sozialbereichen stehende Produktion
von Gesetzen und Vorschriften fur die
Regelung der Belange der Landwirt-
schaft ist gleichzeitig einer Eigendyna-
mik unterworfen, indem auch staatliche
Massnahmen Fehlentwicklungen auslo-
sen konnen, die dann wiederum mit
staatlichen Eingriffen korrigiert werden
missen. Auch die Raumplanung ist als
staatlicher Interventionsbereich viel-
schichtig. Wenn nun gar die Landwirt-
schaft und die Raumplanung in Verbin-
dung mit Anliegen der Bergregionen
diskutiert werden sollen, sind von der
Sache her die Problemzusammenhénge
nur noch schwer Uberblickbar. Es ist
deswegen vorerst angezeigt, Uber
grundsétzliche Fragestellungen diese
Beziehungen etwas zu ordnen:

a) Was erwartet die Offentlichkeit von

der Landwirtschaft?

Aus der Sicht der Raumplanung als

ordnungspolitisches  Instrumentarium

erwartet der Staat, oder allgemeiner
gesagt die Offentlichkeit von der Land-
wirtschaft nicht mehr und nicht weni-
ger, als dass sie die fur die /andwirt-

Sschaftliche Primarproduktion bestimm-

ten Flachen nutzt und bewirtschaftet

unter Beachtung der Ziele:

- Sicherung der Produktion organi-
scher Erzeugnisse: in Normalzeiten
als Beitrag zur Landesversorgung mit
moglichst kostengiinstigen, qualitativ
hochstehenden agrarischen Halb-
und Endprodukten, in Zeiten gestor-
ter Zufuhren zur Gewahrleistung
einer minimalen Versorgung mit
Nahrungsmitteln.

- Beitrag zur Erhaltung der Kulturland-
schaft unter Bericksichtigung der
Postulate des Umweltschutzes.

b) Was erwartet die Landwirtschaft von
der Raumordnungspolitik?

Sozusagen als Gegenleistung, die je-
doch je langer je mehr den Charakter
einer unabdingbaren Voraussetzung
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erhélt, erwartet die Landwirtschaft von

der Raumplanung, dass diese dafur

sorgt,

- dass moglichst viele der fur die
landwirtschaftliche Nutzung bestge-
eigneten Flachen der Agrarproduk-
tion erhalten bleiben;

- dass die fur die landwirtschaftliche
Nutzung vorgesehenen Flachen dem
b&auerlichen Bodenmarkt (Bodenpreis
= Ertragswert) nicht entzogen bzw.
wieder zugeflihrt werden;

- dass aus raumplanerischen Mass-
nahmen entstehende Vor- oder
Nachteile ausgeglichen werden.

Als raumplanerisches Mittel fur die
Erreichung des ersten Zieles und teil-
weise auch des zwerten Zieles dient die
Trennung von Baugebiet und Nicht-Bau-
gebiet sowie die Schaffung von eigent-
lichen Landwirtschaftszonen. Zusétzli-
che Massnahmen waren notwendig fur
die volle Erreichung von Ziel zwei und
fur die Erfullung des Vor- und Nachteil-
ausgleiches.

c¢) Besondere Situation in Rand- und

Berggebieten

Die im allgemeinen Fall verhaltnisméas-

sig einfache und transparente Bezie-

hung zwischen den erwahnten Zielen
und den darauf abgestimmten raumpla-
nerischen Mitteln wird Gberall dort, wo
der Landwirtschaft aus Uibergeordneten
Interessen noch in bedeutendem Mass
zusétzliche Funktionen zukommen, er-
heblich komplizierter. Die Raumplanung
hat zu beriicksichtigen, dass die Land-
wirtschaft in weiten Teilen des Bergge-
bietes einen wesentlichen Beitrag zur

Sicherstellung der gesellschafts- und

Staatspolitischen Funktionen des Alpen-

raumes zu leisten hat. Es geht dabei um

- die Aufrechterhaltung einer minima-
len Dezentralisation und von Min-
destbesiedlungsdichten in abgelege-
nen Gebieten,

- die Erhaltung der landlichen Infra-
struktur und Organisationsstrukturen
sowie von minimalen Einkommens-
und Konsumstromen,

- den Bestand der dynamischen Konti-
nuitat der politischen Strukturen und
der Schichtung der schweizerischen
Bevolkerung,

- die Bewahrung kultureller Guter und
Werte.

Diese zuséatzlichen Funktionen hat die
Landwirtschaft im Grunde genommen
in den meisten Landesgegenden zu
erfillen. Sie bekommen aber in vielen
Bergregionen oder in anderen wirt-
schaftlichen Randgebieten einen beson-
deren, wenn nicht gar einen domi-
nierenden Stellenwert. Damit sind fir
diese Gebiete Randbedingungen gege-
ben, deretwegen sich die Planungspro-
bleme grundsatzlich anders stellen als
in den Ubrigen Landesregionen.

3. Landlicher Raum im Berggebiet:
Der Versuch einer Systematisie-
rung und daraus abzuleitende
Forderungen

Das zur Diskussion stehende «Problem-
dreieck) Raumplanung-Landwirt-
schaft-Bergregion weist je nach den
ortlichen oder regionalen Gegebenhei-
ten verschiedene Teilaspekte auf. Diese
Unterschiede sind zur Kenntnis zu
nehmen und im praktischen Handeln
gebuhrend zu bericksichtigen.

a) Gibt es das (Berggebiet)?

Es hat sich gewissermassen eingebur-
gert, dass das Berggebiet aufgrund des
Viehwirtschaftskatasters abgegrenzt
wird. Nun spiegelt aber das Viehwirt-
schaftskataster lediglich die fur die
Viehwirtschaft massgebenden natrli-
chen, produktionstechnischen und fir
den Absatz bedeutenden Faktoren wi-
der. Im Berggebiety wird jedoch nicht
nur Viehwirtschaft betrieben, vielmehr
haben wir einen facettenreichen, multi-
funktionalen Wirtschafts- und Lebens-
raum vor uns. Das Berggebiet, auch
innerhalb der gleichen Zonen geméss
Viehwirtschaftskataster, gibt es deshalb
nicht. Die Unterschiede in bezug auf die
naturlichen, demographischen, sozialen
und wirtschaftlichen Verhaltnisse kon-
nen innerhalb des Berggebietes ebenso
gross oder kénnen in Einzelfallen noch
bedeutsamer sein als zwischen Tal- und
Berggebieten (vgl. dazu die nachfolgen-
de Tabelle).

- Agrarrdume:
produktionsorientiert
landschaftspflegeorientiert

- landliche Gewerbe- und Industrierdu-
me

- landliche Tertiarraume

- Touristikrdume.

Diese Gliederung aufgrund der wirt-

schaftlichen Funktionalitat der Teilrdu-

me zeigt, dass von den Gegebenheiten
her sehr direkte, aber auch sehr unter-
schiedliche Querbeziehungen zu den

Zielen und Planungsgrundsatzen der

Raumplanung (RPG Art.1 und Art.3)

bestehen. Raumplanung im Berggebiet

kann sich deshalb nicht beschranken
auf:

- die Trennung von Baugebiet/Nicht-
baugebiet und die Bezeichnung von
Schutzgebieten;

- das (Zusammensetzeny von beste-
henden Orts- und Regionalplanun-
gen zu Richtplanen.

In bezug auf die Art und die Durchfih-

rung der Raumplanung hat zwar ein

bemerkenswerter und bedeutsamer

Wandel der Anschauungen stattgefun-

den, indem nun auch offiziell dem

Planungsprozess und der damit zusam-

menhangenden Koordination gegen-

Uber den Planfestsetzungen, die nur als

momentane Bilanzen gelten koénnen,

das Hauptgewicht beigemessen wer-
den soll. Die Gefahr ist aber untberseh-
bar, dass die auf dem Weg vom cersten

Raumplanungsgesetzy zum heute gel-

tenden Gesetz gednderte (Planungsphi-

Anteil Beschaftigte (1975)

Landwirt- Gewerbe/ Dienst-

schaft Industrie leistungen/

Tourismus
Agrargemeinde (z.B. Safien) 75% 11% 14%
Industriegemeinde (z.B. Trun) 6% 74% 20%
Dienstleistungsort (z.B. llanz) 1% 37% 62%
Touristikort (z.B. Laax) 6% 16% 78%
zum Vergleich Surselva 25% 35% 40%
Graubtnden 9% 36% 55%
Schweiz 6% 45% 49%

Andere Bereiche, in denen ebenfalls grosse Unterschiede innerhalb des Berggebietes

festzustellen sind:

Bevolkerungsentwicklung
Einkommen und Vermogen
Soziale Verhaltnisse

Angebot Infra- und Suprastruktur

Verkehrserschliessung
Gemeindefinanzen

Politische und administrative
Gemeindeorganisation

Darstellung der unterschiedlichen Verhéltnisse im Berggebiet am Beispiel der Wirtschafts-

strukturen in Gemeinden der Region Surselva.

b) Forderung nach einer durchgehen-
den und umfassenden Planung

Der landliche Raum des Berggebietes
l&sst sich demnach etwa wie folgt
gliedern:
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losophiey auch ein Ubersteuerter Rick-
zug auf zu eingeengte Aufgabenberei-
che der Raumplanung mit sich bringt.
Diese durch die politisch etwas rauhe
Auseinandersetzung um das <erste
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Raumplanungsgesetzy bedingte Uber-
steuerte Kurskorrektur hatte letztlich zur
Folge, dass der Wechsel vor allem darin
bestlinde, dass an die Stelle der tech-
nokratischen Leitbilder und Plane eine

Die durchgehende Planung setzt vor-
aus, dass sich alle Planungsebenen,
also Bund, Kanton/Region und Gemein-
de, im Rahmen ihrer Rechte und Pflich-
ten am Entscheidungsprozess Uber die

Definition:

Die landwirtschaftlichen Vorrangflachen umfassen jene Standorte, die sich durch ihre pflan-
zenbauliche Eignung, Grosse, Lage oder betriebswirtschaftliche Bedeutung auszeichnen und
deshalb der Landwirtschaft nach Moglichkeit zu erhalten sind.

rangflachen

Kartierung der naturlichen Standortsverhéltnisse (Standort
im Sinne der Vegetationskunde, evtl. bereits unter Berick-
l sichtigung der Neigungsverhaltnisse, des Kleinreliefs und

Allgemeine betriebswirtschaftliche Kriterien:
- Erschliessung und Erschliessbarkeit

- Lage zum Bewirtschaftungszentrum

- Bewirtschaftungszustand

- Anteil der gut bzw. schlecht bewirtschaftbaren Flache
an der gesamten LN

Besondere Kriterien fir Weidewirtschaft:

- Wasservorkommen (Trankwasser)

- Gefahren (Absturz, Steinschlag, usw.)
- Bodenbeschaffenheit (Trittfestigkeit)

Produktive

Flache ohne

Wald
der Exposition).

Karte der

Standorts-

einheiten
- Mechanisierbarkeit
- Grosse des Gebietes
- Betriebsstruktur
- Erreichbarkeit
- Weidezeit
- Ringgéngigkeit

A
Karte der
landw. Vor-

Abb.1

blrokratische Koordination tritt. Aus
dieser Sicht heraus sind mit Blick auf
die spezifischen Anliegen der Landwirt-
schaft wie auch der Bergregionen die
Forderungen nach einer durchgehen-
den und umfassenden Planung zu
verstehen.
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Bezeichnung der landwirtschaftlichen Vorrangflachen

Raumnutzung beteiligen und sich an die
getroffenen Entscheide in ihrem prakti-
schen Handeln auch halten (letztere
Forderung erscheint trivial, ist es jedoch
nicht, wenn der Alltag des heute domi-
nierend sektoriellen Verwaltungshan-
delns als Ausgangspunkt genommen

wird). Die Auseinandersetzung mit Fra-
gen der Raumplanung auf allen Ebenen
setzt jedoch voraus, dass nicht nur
singuldre Raumnutzungsprobleme der
Koordination unterworfen werden, son-
dern auch die Ubergeordneten Zusam-
menhénge. Es gilt mit allen Mitteln zu
verhindern, dass neben die bestehende
asymmetrische  Wirtschaftsforderung
des Bundes nun auch noch eine asym-
metrische Raumplanung tritt. Der Richt-
plan als jeweiliges Zwischenergebnis
eines gemeinsamen Denk- und Ent-
scheidungsprozesses im Rahmen einer
durchgehenden Planung wére dem-
nach auch immer ein Spiegelbild des
jeweiligen Standes der politischen Aus-
einandersetzung Uber das interregiona-
le Gleichgewicht. In der Gesamtheit der
Richtplane kommt letztlich zum Aus-
druck, wieweit die verschiedenen Poli-
tikvariablen, die kurz- und mittelfristig
als Parameter auch die Rahmenbedin-
gungen fur die rdumliche Entwicklung
bestimmen, auf die Ziele und Grundsat-
ze der Raumplanung abgestimmt sind.
Zur lllustration sei auf das Beispiel der
in der Gesamtverkehrskonzeption vor-
geschlagenen neuen Eisenbahn-Haupt-
transversalen durch das Mittelland hin-
gewiesen. Eine im Rahmen raumplane-
rischer  Aktivitdten  vorgenommene
Koordination waére als vollig unzurei-
chend zu bezeichnen, wenn es dabei
einzig darum ginge, die Linienflhrung
derart zu wéhlen, dass andere Boden-
nutzungsanspriche maoglichst wenig
tangiert und die Verkehrsverhéltnisse
bestmaoglich verbessert wirden. Eine
Koordination im Rahmen einer durchge-
henden Planung wirde die Wirkungszu-
sammenhadnge auf allen Planungsebe-
nen miteinbeziehen. So wéare im beson-
deren zu prifen, wieweit es mit Blick
auf das Ziel der Erhaltung einer ange-
messenen Dezentralisation sinnvoll ist,
mit 6ffentlichen Geldern die Verkehrs-
engpésse immer wieder zu 6ffnen und
die Ballungszentren einander néher zu
bringen mit dem Effekt, dass die agglo-
merativen Krafte noch starker werden,
um auf der anderen Seite mit zuséatzli-
chen offentlichen Mitteln die unter
dieser Entwicklung leidenden und be-
nachteiligten Regionen zu fordern.

Die Forderung nach einer umfassenden
Planung beinhaltet zum einen, dass
keine bestehende Nutzung im Rahmen
des Planungsprozesses von der Diskus-
sion ausgeklammert wird, sondern dass
in der Interessenabwagung fir die
Entscheidung Uber die Raumnutzung
immer der ganze Raum miteinbezogen
wird. Fiur die Planung sollte das als
eigentliche Pramisse gelten, nicht zu-
letzt deshalb, weil ja auch Uber die
bestehenden Nutzungen in wesentli-
chen Teilen einmal ein mehr oder
weniger willklrlicher oder zufélliger
Entscheid getroffen worden ist. Das
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Vorrangflachen

Landwirtschaftliche

Baugebiete, ‘
zusétzliche ~ Konflikt-
Verkehrs- minimalisierung
flachen usw.

Bodenbedarf fur:

- Besiedlung

- Verkehr

- Gewerbe/Industrie
- Tourismus usw.

Fir landw. Nutzung
verfigbare Flachen

Soziale, demographische und
i gesamtwirtschaftliche Rand-
: bedingungen und Zielsetzun-
: gen (Auswabhl)
v - Nachfolgeverhéltnisse

- Mobilitdt der landw. Bevol-
Landw. zu kerung
nutzende - minimale Bevélkerungsdich-
Xg;;a;g —— tAe (Ie‘bensféhige Dérfe__r!)

- Anteil der landw. Bevolke-
der Kultur- rung an der gesamten Be-
landschaft vélkerung

- Mentalitat der (landw.) Be-

volkerung

- Sektoralstruktur

- gesamtwirtschaftliche Ent-

wicklungsaussichten

Landw. Richtplan - Absatzverhaltnisse

- T
Produktions- | Landschafts- _ g:zsj;;\;e&(?n?;f:g:wm-
orientierte ! pflegeorien- schaftung
Landschafts- 1 tierte Land-
gebiete | wirtschafts-

| gebiete

A

+ BESIEDLUNG

Regionaler bzw. Kantonaler
Richtplan der LANDSCHAFT

Gemeinde-Nutzungspléne

Landwirtschaftszonen

Abb.2 Von den landwirtschaftlichen Vorrangflachen zu den Landwirtschaftszonen

heisst freilich nicht, dass diese friiheren
Entscheide aus heutiger Sicht falsch
sein mussen, aber noch viel weniger
kann das bedeuten, dass diese Ent-
scheide auch unter heutigen Bedingun-
gen a priori richtig sind. Als Beispiel sei
hier lediglich darauf hingewiesen, dass

fur die Landwirtschaft, vor allem in den
Bergregionen, die generelle Ausklam-
merung des Waldareals aus dem Pla-
nungsprozess eine denkbar schlechte
und den tatsachlichen Verhéltnissen
wenig angepasste Ausgangslage dar-

.stellt. Ganz abgesehen davon, dass
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gerade in Bergregionen nur den Para-
graphen nach, nicht aber nach prakti-
schen und logischen Gesichtspunkten
klar ist, was im einzelnen zum Wald
gehort und was nicht.

Zum anderen heisst umfassende Pla-
nung, dass es spatestens im Rahmen
der Nutzungsplanungen keine Flachen
mehr hat, Uber deren fortzufihrende
oder anzustrebende Nutzung nicht ge-
sprochen wurde. Es darf deshalb ein
Ubriges Gemeindegebiety ohne minde-
stens kennzeichnende Uberlagerte Nut-
zungen gar nicht mehr geben (wobei
auch hier die Ausnahme diese Regel
bestatigen soll). Ein grosser Teil der
heute vielerorts grossziigig bemesse-
nen <Ubrigen Gemeindegebiete) sind
das Ergebnis einer nur halb durchdach-
ten Planung, indem in einer ausgespro-
chen partiellen Vorgehensweise ledig-
lich  einseitige  Nutzungsanspriiche
(meist der Baulandbedarf) zur Diskus-
sion gestellt wurden.

3. Folgerungen fiir die Landwirt-
schaft in der regionalen/lokalen
Planung

Die durchgehende und umfassende
Planung bildet eine Voraussetzung da-
fur, dass im Interesse der Landwirt-
schaft im allgemeinen und der Bergre-
gionen im speziellen die teilrdumlich
unterschiedlichen Verhéltnisse in der
Raumplanung besser oder gar hinrei-
chend berlcksichtigt werden. Ange-
sprochen sind damit in erster Linie
einmal die Planungsebenen des Bundes
und der Kantone/Regionen. Daneben
bedingt aber die durchgehende und
umfassende Planung, dass auch im
Teilbereich der Landwirtschaft auf re-
gionaler/lokaler Ebene der Schritt vom
rein quantitativen <Flachendenkeny zu
differenzierten  Nutzungstberlegungen
gemacht wird, in denen auch boden-
und allgemein agrarrechtliche Belange
ihren Platz haben missen. Zum Schluss
und zur Vervollstandigung dieser Hin-
weise ist in den beiden folgenden
Abbildungen der fir das Berggebiet
denkbare Ablauf des Richtplanungspro-
zesses (erganzt bis zur Stufe der Nut-
zungsplanung) modellhaft dargestellt.

Adresse des Verfassers:
Dr. Theo Maissen, Curschetta,
CH-7131 Sevgein

Bitte Manuskripte im
Doppel einsenden

41



	Das Raumplanungsgesetz und seine Bedeutung für die Anliegen der Landwirtschaft und die Bergregionen

